F=n
.iﬁ"ﬂj :
.~ datenschutz-maximum Version 11.02.2018 13:08, Seite 1/ 1

BDSG (neu)

Teil 2 - Kapitel 4 - Aufsichtsbehorde fiir die Datenverarbeitung durch
nichtoffentliche Stellen

§ 40 - Aufsichtsbehorden der Lander

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemald ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches
und nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieriber hinausgehende, nicht zuvor durch
datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel4/paragraph40?rev=1518350912 Gedruckt 12.12.2025
13:31



	[BDSG (neu)]
	BDSG (neu)
	Teil 2 - Kapitel 4 - Aufsichtsbehörde für die Datenverarbeitung durch nichtöffentliche Stellen
	§ 40 - Aufsichtsbehörden der Länder




